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Bekanntmachung der
Satzung tber die Erhebung von Entgelten fir die 6ffentliche
Abwasserbeseitigung

Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung
der Verbandsgemeinde Bad Breisig
vom 17.09.2018

Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Bad Breisig hat auf Grund des § 24 der
Gemeindeordnung (GemO), der 88 2, 7, 13 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) sowie 8§ 2
Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 des Landesabwasserabgabengesetzes (LAbwAG) in seiner Sitzung am
10.09.2018 folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekanntgemacht wird:
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ABSCHNITT: ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

81
Abgabearten

(1) Die Verbandsgemeinde betreibt in Erflllung ihrer Abwasserbeseitigungspflicht die
Abwasserbeseitigung als 6ffentliche Einrichtung zur:

1. Schmutzwasserbeseitigung.
2. Niederschlagswasserbeseitigung.
(2) Die Verbandsgemeinde erhebt:

1. Einmalige Beitrage zur Deckung von Investitionsaufwendungen fiir die erstmalige
Herstellung und den Ausbau (rAumliche Erweiterung), nach 8§ 2 dieser Satzung.

2. Laufende Entgelte zur Deckung der laufenden Kosten einschlief3lich der
investitionsabhangigen Kosten in Form von wiederkehrenden Beitragen nach § 13 dieser
Satzung und Gebuhren nach § 18, § 20, § 21 dieser Satzung.

3. Gebuhren fur das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Fakalschlamm und
Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben nach § 22 dieser Satzung.

4. Aufwendungsersatz fir Grundstiicksanschliisse nach § 27 dieser Satzung.
5. Aufwendungsersatz fir Abwasseruntersuchungen nach 8§ 28 dieser Satzung.

6. Laufende Entgelte zur Abwélzung der Abwasserabgabe nach 8§ 29 und 30 dieser
Satzung.

(3) Bei Einrichtungen/Anlagen der Abwasserbeseitigung, die sowohl der Schmutzwasser- als
auch der Niederschlagswasserbeseitigung dienen, werden die Investitionsaufwendungen
sowie die investitionsabhangigen und sonstige Kosten nach den Bestimmungen der Anlage 1
dieser Satzung funktionsbezogen aufgeteilt.

(4) Die Abgabensatze werden durch Beschluss des Verbandsgemeinderates festgesetzt.

.  ABSCHNITT: EINMALIGER BEITRAG

§2
Beitragsfahige Aufwendungen

(1) Die Verbandsgemeinde erhebt einmalige Beitrdge fur die auf das Schmutz- und,
Niederschlagswasser entfallenden Investitionsaufwendungen fir die erstmalige Herstellung
und den Ausbau (rdumliche Erweiterung) , soweit diese nicht bereits durch Zuschisse,
Zuwendungen oder auf andere Weise gedeckt sind.

(2) Beider Erhebung von einmaligen Beitragen sind beitragsfahig:

1. Die Aufwendungen fur die Abwasserleitungen innerhalb und auf3erhalb des o6ffentlichen
Verkehrsraums (Flachenkanalisation).
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2. Die Aufwendungen fir die Verlegung der Anschlu3leitungen zu den einzelnen
Grundstticken im 6ffentlichen Verkehrsraum nach § 27 dieser Satzung.

3. Die Aufwendungen fir die Beschaffung der Grundstiicke und fur den Erwerb von Rechten
an Grundstucken Dritter sowie der Wert der von der Gemeinde aus ihrem Vermdogen
bereitgestellten Grundsticksflachen im Zeitpunkt der Bereitstellung.

4. Die Aufwendungen fir sonstige der Abwasserbeseitigung dienende Anlagen wie z.B.
Versickerungsanlagen, Graben, Mulden, Rigolen.

5. Die bewerteten Eigenleistungen der Verbandsgemeinde, die diese zur Herstellung oder
zum Ausbau der Einrichtung oder Anlage aufwenden muss.

6. Die Aufwendungen, die Dritten, deren sich die Verbandsgemeinde bedient, entstehen.

§3
Gegenstand der Beitragspflicht

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundsttcke fur die die rechtliche und tatsachliche Mdglichkeit
der Inanspruchnahme der 6ffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung oder -anlage oder
nutzbarer Teile hiervon besteht und

a) fur die eine bauliche, gewerbliche oder vergleichbare Nutzung festgesetzt und eine
entsprechende Nutzung zuldssig ist, oder

b) die, soweit eine bauliche, gewerbliche oder vergleichbare Nutzung nicht festgesetzt ist,
nach der Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten baulichen
Entwicklung der Gemeinde zur Bebauung anstehen oder gewerblich oder in sonstiger
Weise genutzt werden kdnnen.

c) Mehrere nebeneinander liegende Grundstiicke werden fir die Festsetzung von Beitragen
bei gleichen Eigentumsverhaltnissen als einheitliches Grudnstiick behandelt, wenn sie eine
wirtschaftliche Einheit darstellen.

(2) Werden Grundstiicke an eine o6ffentliche Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossen, so
unterliegen sie auch der Beitragspflicht, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht
erfillt sind.

(3) Werden Grundstiicke nach der Entstehung einmaliger Beitrage durch weitere selbstandig
nutzbare Einrichtungsteile erschlossen und entsteht dadurch fir baulich nutzbare
Grundstucksteile ein weiterer Vorteil, sind diese Grundstticksteile beitragspflichtig, soweit sie
nicht bereits zu einmaligen Beitragen herangezogen wurden.

(4) Werden nachtraglich baulich nutzbare Grundstiicke gebildet oder wird nachtréaglich die
Maoglichkeit geschaffen sie anzuschliel3en, entsteht damit der Beitragsanspruch.

(5) Werden Grundstiicke oder Grundstiicksteile nach der Entstehung der Beitragspflicht erstmals

baulich nutzbar und entsteht hierdurch ein Vorteil, sind diese Grundstiicke oder
Grundstucksteile beitragspflichtig.

§4
Ermittlungsgrundsétze und Ermittlungsgebiet

Die Beitragsséatze fur das Schmutz- und Niederschlagswasser werden als Durchschnittssétze aus
den Investitionsaufwendungen nach 8§ 2 Abs. 2 ermittelt.
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1. Das Ermittlungsgebiet fir die Berechnung der Beitragsséatze fir die erste Herstellung bilden
alle Grundstiicke und Betriebe, fir die die Verbandsgemeinde nach MaRgabe des
Abwasserbeseitigungskonzeptes und der als Anlage der Satzung beigefiigten Karte die
Abwasserbeseitigung im Rahmen der ersten Herstellung betreibt und nach ihrer Planung in
Zukunft betreiben wird.

2. Das Ermittlungsgebiet fur die Berechnung der Beitragsséatze fir die raumliche Erweiterung
bilden alle Grundstiicke und Betriebe, fur die die Verbandsgemeinde nach Mal3gabe des
Abwasserbeseitigungskonzeptes und der als Anlage der Satzung beigefligten Karte die
Abwasserbeseitigung im Rahmen der rdumlichen Erweiterung betreibt und nach ihrer
Planung in Zukunft betreiben wird.

85
Beitragsmalstab flr die Schmutzwasserbeseitigung

Mafstab fir die Schmutzwasserbeseitigung ist die Grundstiicksflache mit Zuschlagen fur
Vollgeschosse. Der Zuschlag je Vollgeschol3 betragt 10 v.H.; fir die ersten zwei
Vollgeschosse betragt der Zuschlag einheitlich 20 v.H.

Als Grundstucksflache nach Abs. 1 gilt:

In beplanten Gebieten die Uberplante Grundstiicksflache. Ist das Grundstick nur teilweise
Uberplant und ist der unbeplante Grundstiicksteil unter Bericksichtigung der
Tiefenbegrenzung noch dem Innenbereich nach 8§ 34 BauGB zuzuordnen, gelten diese
Flachen des Buchgrundstiicks auch als Grundstiicksflache.

Enthalt ein Bebauungsplan nicht die erforderlichen Festsetzungen, sieht er eine andere als die
bauliche, gewerbliche oder industrielle Nutzung vor oder liegen Grundstiicke innerhalb eines
im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB), sind zu bertcksichtigen:

a) Bei Grundsticken, die an eine Verkehrsanlage angrenzen, die Flache von dieser bis zu
einer Tiefe von 50 m.

b) Bei Grundstiicken, die nicht an eine Verkehrsanlage angrenzen, mit dieser aber durch
einen eigenen Weg oder durch einen Zugang, der durch Baulast oder dingliches Recht
gesichert ist, verbunden sind, die Flache zu der Verkehrsanlage hin liegenden
Grundstiicksseite bis zu einer Tiefe von 50 m.

Grundstiicksteile, die ausschlie3lich eine wegemafige Verbindung darstellen, bleiben bei der
Bestimmung der tiefenmafigen Begrenzung und bei der Ermittlung der Grundstiicksflache
unbericksichtigt.

Bei Grundstiicken, die Uber die Begrenzung nach Nr.1 - 2 hinaus gehen, zusatzlich die
Grundflachen der hinter der Begrenzung an die Abwasserbeseitigungsanlage
angeschlossenen Baulichkeiten, geteilt durch 0,4.

Bei Grundsticken, fur die im Bebauungsplan die Nutzung als Freibad festgesetzt ist, oder die
innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (8§ 34 BauGB) oder im Auf3enbereich
tatsachlich so genutzt werden, die Grundflache der an die Abwasserbeseitigungsanlage
angeschlossenen Baulichkeiten, geteilt durch die Grundflachenzahl 0,2.

Bei Grundsticken, fur die im Bebauungsplan die Nutzung als Sportplatz, Festplatz,
Freizeitanlage oder Friedhof festgesetzt ist, oder die innerhalb eines im Zusammenhang
bebauten Ortsteiles (8 34 BauGB) oder im AuRRenbereich tatsachlich so genutzt werden, die
Grundstucksflache multipliziert mit 0,1.



6. Bei Grundsticken, fir die im Bebauungsplan die Nutzung als Campingplatz oder
Wochenendhausgebiet festgesetzt ist, oder die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten
Ortsteiles (§ 34 BauGB) oder im Aul3enbereich tatsachlich so genutzt werden, wird fir jeden
Standplatz eine Grundflache von 60 m? und fir jedes Wochenendhaus eine Grundflache von
60 m2 angesetzt. Die Summe der sich hieraus ergebenden Grundflachen wird zur Berechnung
der beitragspflichtigen Grundsticksflache, unabhéngig von einer tatsachlichen Nutzung der
Entwasserungseinrichtung, durch die einzelnen Standplatze und Wochenendhé&user durch die
Grundflachenzahl 0,4 geteilt.

7. Bei Grundsticken im AuR3enbereich (8§ 35 BauGB), fur die durch Planfeststellung eine der
baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen ist (z.B. Abfalldeponie), die Flache des
Grundstticks, auf die sich die Planfeststellung bezieht.

8. Bei den Ubrigen bebauten Grundstiicken im Auf3enbereich (8 35 BauGB), die Grundflache der
an die Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch die
Grundflachenzahl 0,2.

9. FUr nicht bebaute Grundstiicke im Auf3enbereich (835 BauGB), die tatsachlich an die
Einrichtungen der Abwasserbeseitigung angeschlossen sind, die Grundflache, die
angeschlossen ist, geteilt durch 0,2.

Soweit die nach den Nr. 3, 4, 6, 8 und 9 ermittelte Grundstcksflache groR3er als die tatsachliche
Grundstucksflache ist, wird die tatsé&chliche Grundstiicksflache zugrunde gelegt.

(3) Fur die Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 1 gilt:

1. Die im Bebauungsplan festgesetzte hdochstzulassige Zahl der Vollgeschosse wird zugrunde
gelegt.

2. Bei Grundstiicken, fur die im Bebauungsplan nicht die Zahl der Vollgeschosse, sondern nur
eine Baumassenzahl festgesetzt ist, gilt die hdchstzuldassige Baumassenzahl geteilt durch 3,5
als Zahl der Vollgeschosse. Ist auch keine Baumassenzahl festgesetzt, sondern nur die
hdchstzulassige Trauf- oder Firsthdhe, so gilt die Trauf- bzw. Firsthéhe geteilt durch 3,5 als
Zahl der Vollgeschosse.

Sind sowohl Trauf- als auch Firsthohe festgesetzt, so wird nur mit der hdchstzulassigen
Traufhohe gerechnet. Soweit der Bebauungsplan keine Festsetzungen trifft, gilt als Traufhdhe
der Schnittpunkt der AuRenseite der Dachhaut mit der seitlichen Aul3enwand. Die HOhe ist
ausgehend vom Ursprungsgelande in der Gebaudemitte zu messen. Bruchzahlen werden auf
ganze Zahlen abgerundet.

3. Soweit kein Bebauungsplan besteht oder in dem Bebauungsplan weder die Zahl der
Vollgeschosse noch die Baumassenzahl noch die Trauf- bzw. Firsthbhe bestimmt ist, gilt:

a) die Zahl der auf den Grundsticken in der naheren Umgebung tUberwiegend vorhandenen
oder, soweit Bebauungsplanfestsetzungen fir diese Grundsticke erfolgt sind, die dort
festgesetzte oder nach Nr. 2 berechneten Vollgeschosse,

b) bei Grundstiicken, die mit einer Kirche bebaut sind, die Zahl von zwei Vollgeschossen.
Dies qilt fur Tarme, die nicht Wohnzwecken, gewerblichen oder industriellen Zwecken
oder einer freiberuflichen Nutzung dienen, entsprechend.

Bei Grundstiicken, die gewerblich und /oder industriell genutzt werden, ist die tatsachliche
Traufhthe geteilt durch 3,5 anzusetzen, wenn die sich ergebende Zahl grol3er ist als diejenige
in Buchstabe a), wobei Bruchzahlen auf ganze Zahlen abgerundet werden. Die HoOhe ist,
ausgehend vom Ursprungsgelande, in der Gebaudemitte zu messen.



(4)

(1)

)

Bei Grundstiicken, fur die im Bebauungsplan sonstige Nutzung festgesetzt ist oder die
aufRerhalb von Bebauungsplangebieten tatsachlich so genutzt werden (z.B. Sport-, Fest- und
Campingplatze, Freibader, Friedhdfe), wird abweichend Abs. 1 Satz 2, 2. Halbsatz ein
Vollgeschol3 angesetzt.

Bei Grundstlicken, auf denen nur Garagen oder Stellplatze errichtet werden durfen, gilt die
festgesetzte Zahl der Geschosse oder, soweit keine Festsetzung erfolgt ist, abweichend von
Abs. 1 Satz 2, 2. Halbsatz ein Vollgeschol3.

Fir Grundstiicke im Auf3enbereich gilt:

a) Liegt ein Grundstick im AulRenbereich, bestimmt sich die Zahl der Vollgeschosse nach
der genehmigten oder bei nicht genehmigten aber geduldeten Bauwerken nach der
tatséchlichen Bebauung.

b) Bei Grundsticken im  AuBRBenbereich (8 35 BauGB), fiur die durch
Planfeststellungsbeschluss eine der baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung
zugelassen ist, wird, bezogen auf die Flache nach Abs. 3 Nr. 7, abweichend von Abs. 1
Satz 2, 2. Halbsatz ein Vollgeschol3 angesetzt.

Die Zahl der tatsachlich vorhandenen oder sich durch Umrechnung ergebenden
Vollgeschosse gilt, wenn auf Grund der tatsdchlich vorhandenen Bebauung die Zahl der
Vollgeschosse nach den vorstehenden Regelungen tberschritten wird.

Sind auf einem Grundstiick mehrere Gebaude mit unterschiedlicher Zahl von Vollgeschossen
zulassig oder vorhanden, gilt die bei der Giberwiegenden Baumasse vorhandene Zahl.

Ergeben sich bei der nach den vorstehenden Absatzen ermittelten beitragspflichtigen
Flache Bruchzahlen, werden diese auf volle Zahlen abgerundet.

§6
Beitragsmalistab fir die Niederschlagswasserbeseitigung

Der Beitragsmal3stab fiir die Niederschlagswasserbeseitigung ist die mdgliche Abflussflache.
Zu ihrer Ermittlung wird die nach § 5 Abs. 2 Ziffer 1, 2, 4 und 6 ermittelte Grundstiicksflache
mit der Grundflachenzahl nach Absatz 2 oder den Faktoren nach Absatz 3 vervielfacht.
Bei Grundstiicken, die als Sportplatz, Festplatz, Freizeitanlage oder Friedhof genutzt werden
(8 5 Abs. 2 Nr. 5), gilt als mdgliche Abflussflache die tatséachliche Grundstiicksflache
vervielfacht mit den Faktoren nach Abs. 3.

Als Grundflachenzahl werden angesetzt:

1. Soweit ein Bebauungsplan besteht, gilt die darin festgesetzte hdchstzulassige
Grundflachenzahl.

2. Soweit kein Bebauungsplan besteht oder in einem Bebauungsplan keine
Grundflachenzahlen festgesetzt sind und die gewichtete Grundstlicksflache auch nicht aus
anderen Festsetzungen des Bebauungsplanes ermittelt werden kann, gelten die folgenden
Werte als Grundflachenzahl:

a) Kleinsiedlungsgebiete (8§ 2 BauNVO) 0,2
b) Wochenendhaus-, Ferienhaus- und Campingplatz-

gebiete (8 10 BauNVO) 0,2
c) Gewerbe- und Industriegebiete (88 8 u. 9 BauNVO) 0,8
d) Sondergebiete (§ 11 BauNVO) 0,8
e) Kerngebiete (8§ 7 BauNVO) 1,0
f)  besondere Wohngebiete (§ 4a BauNVO) 0,6
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(8)

g) urbane Gebiete (§ 6a BauNVO) 0,8
h) sonstige Baugebiete und nicht einer Baugebietsart
zurechenbare Gebiete (sog. diffus bebaute Gebiete) 0,4

Fur die nachstehenden Grundstticksnutzungen wird die nach 8 5 Abs. 2 ermittelte
Grundstucksflache mit folgenden Faktoren vervielfacht:

Sportplatzanlagen (Hartplatze und Naturrasen)

a) ohne Triblne 0,1
b) mit Tribline 0,5
Sportplatzanlagen (Kunstrasen)

a) ohne Triblne 0,7
b) mit Tribline 0,9
Freizeitanlagen und Festplatze

a) mit Grinanlagencharakter 0,1

b) mit umfangreichen baulichen Anlagen und

Befestigungen (z.B. Pflasterung, Asphaltierung,

Rollschuhbahn) 0,8
Friedhofe 0,1

Abweichend von Absatz 2 Nr. 2 wird flr die nachstehenden Grundstiicksnutzungen die nach
8 5 Abs. 2 ermittelte Grundsticksflache mit folgenden Faktoren vervielfacht:

1. Befestigte Stellplatze und Garagen 0,9
2. Gewerbliche und industrielle Lager- und Ausstellungsflachen
mit umfangreichen baulichen Anlagen und Befestigungen

(z.B. Einkaufszentren und grof3flachige Handelsbetriebe) 0,8
3. Gaértnereien und Baumschulen

a) Freiflachen 0,1

b) Gewachshausflachen 0,8
4. Kasernen 0,6
5. Bahnhofsgeldnde 0,8
6. Kleingarten 0,1
7. Freibader 0,2
8. Verkehrsflachen 0,9

Bebaute und/oder befestigte und angeschlossene Flachen auBerhalb der tiefenmaRigen
Begrenzung nach 8 5 Abs. 2 Ziffer 3 werden zuséatzlich bericksichtigt.

Ist die tatsachlich bebaute und befestigte Flache groRRer als die nach den vorstehenden
Absatzen 1 bis 5 ermittelte Abflussflache, so wird der Faktor soweit um 0,1 oder ein
Mehrfaches davon erhéht, bis die sich dann ergebene Abflussflache mindestens ebenso grof3
ist wie die tatsdchlich bebaute und befestigte. Wird auf diese Weise die mogliche
Abflussflache fur die Mehrzahl der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB)
gelegenen Grundsticke in der ndheren Umgebung erhoht, so gilt die Erhéhung fiur alle
Grundstuicke, insbesondere auch fur unbebaute.

Ist das Einleiten von Niederschlagswasser durch den Einrichtungstrédger oder mit dessen
Zustimmung flachenmalig teilweise ausgeschlossen, wird die mogliche Abflussflache
entsprechend verringert. Bei einem volumenmaRigen Ausschluss wird die Abflussflache
entsprechend der in der Entwéasserungsplanung zugrunde gelegten Versickerungsleistung der
Mulde, Rigole o0.a. verringert.

Bei angeschlossenen Grundstiicken im AuBenbereich (§ 35 BauGB) wird die tatsachlich
Uberbaute und befestigte Flache zugrunde gelegt.



(9) Ergeben sich bei der Ermittlung der beitragspflichtigen Flache Bruchzahlen, werden diese auf
ganze Zahlen abgerundet.

87
Entstehung des Beitragsanspruches, Kostenspaltung

Der Beitragsanspruch entsteht, sobald die Einrichtung oder Anlage vom Beitragsschuldner in
Anspruch genommen werden kann. Die Vorschriften des § 3 Abs. 2 bis 5 bleiben unberihrt.

§8
Vorausleistungen

(1) Ab Beginn einer MaRnahme werden von der Verbandsgemeinde Vorausleistungen bis zur
Hohe des voraussichtlichen Beitrages erhoben.

(2) Vorausleistungen kdnnen auch in mehreren Raten verlangt werden.

§9
Abldsung

Vor Entstehung des Beitragsanspruches kann die Abldésung des einmaligen Beitrages vereinbart
werden. Der zum Zeitpunkt der Ablosung geltende Beitragssatz wird der Abloésung zugrunde
gelegt.

§10
Beitragsschuldner

(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentiimer
oder dinglich Nutzungsberechtigter des Grundstiickes ist.

(2) Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und Teileigentum sind die
einzelnen Wohnungs- und Teileigentimer entsprechend ihrem Miteigentumsanteil
Entgeltsschuldner.

8§11
Veranlagung und Falligkeit

Die einmaligen Beitradge und Vorausleistungen darauf werden durch schriftlichen Bescheid
festgesetzt und 3 Monate nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fallig.

Il. ABSCHNITT: LAUFENDE ENTGELTE

§12
Entgeltsfahige Kosten

(1) Die Verbandsgemeinde erhebt =zur Abgeltung der investitionsabhangigen Kosten
(Abschreibungen und Zinsen), soweit diese nicht durch die Erhebung einmaliger Beitrdge
nach § 2 finanziert sind, sowie zur Abgeltung der tbrigen Kosten der Einrichtung oder Anlage
wiederkehrende Beitrage und Gebihren. Die wiederkehrenden Beitrdge fir Schmutzwasser-
und Niederschlagswasser, sowie die Benutzungsgebuhren fir die Schmutzwasserbeseitigung
ruhen als offentliche Last auf dem Grundstuck.

(2) Die Kostenermittlung erfolgt auf der Grundlage der voraussichtlichen jahrlichen Kosten.
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®3)

(4)

1)

)

®3)

(4)

®)

(1)
)

©)

(1)

Bei der Erhebung laufender Entgelte sind entgeltsfahig:

Kosten fur Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung,
Abschreibungen,

Zinsen,

Abwasserabgabe,

Steuern und

sonstige Kosten.

ouhkwnE

Der Anteil der entgeltsfahigen Kosten, der durch wiederkehrende Beitrage finanziert ist, bleibt
bei der Ermittlung der Geblihren unberiicksichtigt. Dies gilt entsprechend fur wiederkehrende
Beitrage, soweit entgeltsfahige Kosten durch Geblihren finanziert sind.

§13
Erhebung wiederkehrender Beitrage

Wiederkehrende Beitrdge werden fiir die Mdoglichkeit der Einleitung von Schmutz- und
Niederschlagswasser erhoben.

Die Beitragssatze sind im gesamten Gebiet des Einrichtungstragers einheitlich.

Von den entgeltsfahigen Kosten (8 12), die auf das Schmutzwasser entfallen, werden als
wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser 20 v.H. und von den auf das Niederschlagswasser
entfallenden Kosten (8 12) 100 v.H. als wiederkehrender Beitrag fiir das Niederschlagswasser
erhoben.

Auf den wiederkehrenden Beitrag Schmutzwasser finden die Bestimmungen des § 3 Abs. 1
und 2 und der 885 und 10 entsprechende Anwendung; auf den wiederkehrenden Beitrag
Niederschlagswasser finden die Bestimmungen des § 3 Abs. 1 und 2 und der 88 6 und 10
entsprechende Anwendung.

Soweit nach 8§ 2 einmalige Beitrédge fur das Schmutz- und Niederschlagswasser erhoben
wurden, werden diese mit dem betriebsgewohnlichen, durchschnittlichen Abschreibungssatz
aufgeldst.

8§14
Entstehung des Beitragsanspruches, Kostenspaltung

Der Beitragsanspruch entsteht mit Ablauf des 31.12. fir das abgelaufene Jahr.

Wechselt der Beitragsschuldner wéhrend des Jahres, entsteht der Anspruch damit fir den
abgelaufenen Teil des Jahres. Bis zur Eigentumsumschreibung im Grundbuch sind der
bisherige und der neue Beitragsschuldner Gesamtschuldner. Die Beitragspflicht des
bisherigen Beitragsschuldners endet mit Ablauf des Monats, in dem die Umschreibung im
Grundbuch erfolgt.

Im Ubrigen finden die Bestimmungen des § 7 entsprechende Anwendung.

8§15
Vorausleistungen

Ab Beginn des Erhebungszeitraumes werden von der Verbandsgemeinde Vorausleistungen
auf wiederkehrende Beitrage erhoben.
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(2) Vorausleistungen werden in mehreren Raten erhoben. Werden Vorausleistungen in Raten
erhoben, erfolgt die Erhebung entsprechend dem voraussichtlichen Betrag fir das laufende
Jahr. Die Falligkeit wird im Jahresgebihren- und Beitragsbescheid, der die Vorausleistung
festsetzt, festgelegt.

§16
Abldsung

Die Ablésung wiederkehrender Beitrdge kann jederzeit fur einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren
vereinbart werden. Der Ablosung wird unter Berlcksichtigung der zu erwartenden
Kostenentwicklung die abgezinste voraussichtliche Beitragsschuld zugrunde gelegt.

8§17
Veranlagung und Falligkeit

(1) Die wiederkehrenden Beitrdge und Vorausleistungen darauf werden durch schriftlichen
Bescheid festgesetzt und 14 Tage nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides féllig; § 15
Abs. 2 bleibt unberthrt.

(2) Die Verbandsgemeinde setzt die Erhebungsgrundlagen fur die wiederkehrenden Beitrage
durch Grundlagenbescheide gesondert fest. Die Grundlagenbescheide richten sich gegen den
Beitragspflichtigen.

(3) Der Beitragsschuldner wirkt bei der Ermittlung der fir die Beitragsfestsetzung erforderlichen
Sachverhalte mit. Bei ausbleibenden Angaben (Erhebungsformular) kdnnen die
Veranlagungsgrundlagen geschatzt werden.

§18
Erhebung Benutzungsgebihren bei leitungsgebundener Abwasserbeseitigung

(1) Benutzungsgebihren werden fur die Einleitung von Schmutzwasser erhoben.
(2) Die Gebihrensatze sind im gesamten Gebiet des Einrichtungstragers einheitlich.

(3) Von den entgeltsfahigen Kosten (8§ 12), die auf das Schmutzwasser entfallen, werden 80 v.H.
als Benutzungsgebihr flr das Schmutzwasser erhoben.

(4) Soweit nach § 2 einmalige Beitrage fur das Schmutzwasser erhoben wurden, werden diese
mit dem betriebsgewohnlichen, durchschnittlichen Abschreibungssatz aufgelost.

§19
Gegenstand der Gebuhrenpflicht

Der  Gebuhrenpflicht  unterliegen alle  Grundsticke, die an eine  Offentliche
Abwasserbeseitigungseinrichtung angeschlossen sind oder ihr Abwasser auf sonstige Weise in
das Abwassernetz einleiten, sowie die Grundstiicke, deren Abwasser nicht oder nur teilweise
leitungsgebunden durch den Einrichtungstrager entsorgt wird. Die Gebuhrenpflicht entsteht
daruber hinaus mit jeder Einleitung von Abwasser in die Entwasserungseinrichtung.

§ 20
GebuUhrenmalfstab fur die Schmutzwasserbeseitigung

(1) Die Bemessung der Schmutzwassergebuhr erfolgt nach der Schmutzwassermenge, die in die

offentliche Abwasserbeseitigungsanlage gelangt. Berechnungseinheit fir den Gebihrensatz
ist 1 Kubikmeter Schmutzwasser.
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)

®3)

(4)

®)

(6)

()

(1)

Als in die 6ffentliche Abwasserbeseitigungsanlage gelangt gelten:

1. die dem Grundstiick aus 6ffentlichen oder privaten Wasserversorgungsanlagen zugefihrte
und durch Wasserzahler ermittelte Wassermenge,

2. die auf dem Grundstiick gewonnene Wassermenge und

3. die tatsachlich eingeleitete Wassermenge, soweit diese sich nicht aus Wasser nach den
Nr. 1 und 2 zusammensetzt.
Die in Nr.2 und 3 genannten Wasser- und Schmutzwassermengen sind durch private
Wasserzéhler oder Abwassermesser zu messen und der Verbandsgemeinde fir den
abgelaufenen Bemessungszeitraum innerhalb des folgenden Monats nachzuweisen.
Die Wasserzahler oder Abwassermesser missen den Bestimmungen des Eichgesetzes
entsprechen. Soweit die Verbandsgemeinde auf solche Messeinrichtungen verzichtet, kann
sie als Nachweis Uber die Wassermengen nachprufbare Unterlagen (Gutachten eines
unabhangigen Sachverstandigen), die eine zuverldssige Schatzung der Wasser- oder
Schmutzwassermenge ermdglichen, verlangen.

Hat ein Wasserzéahler oder ein Abwassermesser nicht richtig oder Giberhaupt nicht angezeigt,
so wird die Wasser- oder Schmutzwassermenge von der Verbandsgemeinde unter
Zugrundelegung des Verbrauchs- bzw. der Einleitungsmenge des Vorjahres und unter
Beachtung der begriindeten Angaben des Gebiihrenschuldners geschatzt.

Zur Berucksichtigung nicht eingeleiteter Wassermengen bleiben bei der Bemessung der
Gebduhren fur jeden Gebuhrenschuldner ohne besonderen Nachweis und Antrag 10 v. H. der
Wassermenge nach Absatz 2 unberlcksichtigt und werden abgesetzt.

Eine (ber Absatz 4 hinausgehende Absetzung von Wassermengen setzt einen
entsprechenden Antrag voraus, der bis zum 31. Januar des folgenden Jahres schriftlich bei
der Verbandsgemeinde eingegangen sein muss. Abweichend davon ist der Antrag fur die
Absetzung von Wassermengen, die aufgrund von Wasserrohrbriichen im Bereich der
Kundenanlage nicht eingeleitet wurden, innerhalo von 1 Monat nach mdglicher
Kenntnisnahme des Schadensfalls, durch den Gebiihrenschuldner zu stellen.

Fur den Nachweis der abzusetzenden Wassermenge gilt Absatz 2 Satz 3 und 4 entsprechend,
Absatz 3 dagegen nicht.

Sofern Gebuhrenschuldner an die 6ffentliche Kanalisation angeschlossene Kleinklaranlagen
oder geschlossenen Abwassergruben selbst unterhalten, werden ihnen 5 % ihrer Schmutz-
wassermenge abgezogen.

§21
Gewichtung von Schmutzwasser

Das eingeleitete Schmutzwasser wird gewichtet, wenn es im Verschmutzungsgrad vom
hauslichen Schmutzwasser abweicht. Die Befrachtung des Schmutzwassers wird durch eine
qualifizierte Stichprobe oder 2 h Mischprobe nach

DIN 38409 H 41/42 fur Chemischen Sauerstoffbedarf (CSB),

DIN 38409 H 51 fur Biochemischen Sauerstoffbedarf in fiinf Tagen (BSB5),
DIN 38405 D 11 fur Phosphat,
DIN 38409 H 34 fur Stickstoff

ermittelt.

Die Untersuchung zur Befrachtung des Schmutzwassers wird von der Verbandsgemeinde
durch die Entnahme von bis zu 6 Proben pro Veranlagungszeitraum vorgenommen. Die
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)

®3)

(4)

©®)

(6)

Verbandsgemeinde entscheidet im Einzelfall dariber, ob qualifizierte Stichproben oder 2-
Stunden-Mischproben entnommen werden.

Der Ermittlung ist mindestens eine qualifizierte Stichprobe oder 2 h Mischprobe pro
Halbjahr zugrunde zu legen. Dabei gilt das arithmetische Mittel aller im Erhebungszeitraum
vorgenommenen Messungen.

Der Verschmutzungsgrad des Schmutzwassers wird im Verhaltnis zum hauslichen
Schmutzwasser festgestellt. Fur hausliches Schmutzwasser gelten fiir eine Menge von 150 | je
Einwohner und Tag - auf eine Stelle hinter dem Komma abgewertet - folgende Werte:

CSB 700 mg/l
BSB5 350 mg/l
Pges 15 mg/l
Stickstoff 60 mgl/l.

Bei Messergebnissen bis zum Doppelten dieser Werte erfolgt keine Gewichtung hinsichtlich
der Verschmutzung. Uberschreiten die gemessenen Werte das Doppelte der Werte fiir
hausliches Schmutzwasser, werden die gemessenen Ergebnisse durch die Werte nach Satz 1
geteilt. Fir das Verhaltnis CSB/BSBS5 ist der jeweils hdchste ermittelte Wert maf3geblich. Die
sich ergebenden Werte bilden auf eine Stelle nach dem Komma abgerundet den
Verschmutzungsfaktor.

Fur die Gewichtung von Schmutzwasser wird festgestellt, wie hoch der jeweilige Anteil,
gerundet auf volle 5 %, an den Kosten der Schmutzwasserbeseitigung ist fur

1. die biologische und chemische Reinigung des Schmutzwassers und die Abwasserabgabe
fur Schmutzwasser, )
2. die Schmutzwasserbeseitigung im Ubrigen.

Der sich nach Abs.3 Satzl Nr.1 ergebende Vomhundertsatz wird mit dem
Verschmutzungsfaktor des einzelnen Gebuhrenschuldners vervielfacht. Die Summe aus dem
nach Abs.3 Satz1l Nr.2 ermittelten Vomhundertsatz und den nach Satz 1 ermittelten
Vomhundertsatz ergibt den Vomhundertsatz, mit dem die tatsachliche Schmutzwassermenge
bei der Gebluhrenberechnung anzusetzen ist.

Fuhren Messungen und Untersuchungen, deren Ursachen der Gebuhrenschuldner gesetzt
hat, zu einem hdheren Verschmutzungsfaktor als dem bis dahin zugrunde gelegten, tragt der
Geblhrenschuldner die hierdurch entstehenden Kosten.

Der Geblhrenschuldner kann im Falle des Absatzes 5 auf seine Kosten durch Gutachten
eines amtlich anerkannten nach 8§57 LWG hierflir zugelassenen Sachverstandigen
nachweisen, dass fur ihn ein geringerer Verschmutzungsfaktor anzusetzen ist. Der
Gebulhrenschuldner hat die kommunale Gebietskdrperschaft vor der Einholung eines
Gutachtens schriftlich zu benachrichtigen. Sie kann verlangen, dass die Messungen und
Untersuchungen regelmafiig wiederholt und ihr die Ergebnisse vorgelegt werden.

§22

Gebuhrenmalfstab fur das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Fakalschlamm aus

(1)

Kleinklaranlagen und Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben
Fur das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Fakalschlamm aus Kleinklaranlagen mit

Uberlauf in Gewasser oder Versickerung in den Untergrund erhebt die Verbandsgemeinde
eine Gebuhr je Kubikmeter abgefahrener und beseitigter Menge.
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)

1)
)

®3)

(1)

)

(1)

)

Fur das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Schmutzwasser aus geschlossenen
Gruben erhebt die Verbandsgemeinde eine Gebihr je Kubikmeter abgefahrener und
beseitigter Menge.

§23
Entstehung des Gebuhrenanspruches

Der Gebuhrenanspruch entsteht mit Ablauf des 31. Dezember fur das abgelaufene Jahr.

Bei nicht leitungsgebundener Entsorgung nach 8 22 entsteht der Gebiihrenanspruch mit
Abfuhr des Fakalschlammes oder des Schmutzwassers.

Wechselt der Gebuhrenschuldner wahrend des Jahres, entsteht der Anspruch damit fir den
abgelaufenen Teil des Jahres. Bis zur Anzeige des Wechsels sind der bisherige und der neue
Gebuhrenschuldner Gesamtschuldner. Die Gebuhrenschuld des bisherigen Gebuhren-
schuldners endet mit Ablauf des Monats, in dem die Umschreibung im Grundbuch erfolgt.

8§24
Vorausleistungen

Ab Beginn des Erhebungszeitraumes werden von der Verbandsgemeinde Vorausleistungen
auf die Gebihren verlangt. Die Hohe richtet sich nach dem voraussichtlichen Entgelt fir das
laufende Jabhr.

Vorausleistungen werden in mehreren Raten erhoben. Die Falligkeit wird im Jahres-
gebuhren- und Beitragsbescheid, der die Vorausleistung festsetzt, festgelegt.

825
Gebuhrenschuldner

Gebulhrenschuldner sind die Grundstuckseigentimer und dinglich Nutzungsberechtigten.
Neben diesen sind Mieter und Pachter entsprechend des von ihnen verursachten Anteils der
Gebuhren Gebuhrenschuldner.

Miteigentiimer oder mehrere aus gleichem Grunde Berechtigte sind Gesamtschuldner.

8 26
Falligkeiten

Die Gebuhren werden durch schriftichen Bescheid festgesetzt und 14 Tage nach Bekanntgabe
des Bescheides féllig; 8 24 Absatz 2 bleibt unberiihrt.

V.

(1)

ABSCHNITT: AUFWENDUNGSERSATZ FUR GRUNDSTUCKSANSCHLUSSE UND
GEBUHREN FUR DIE VORNAHME VON ABWASSERUNTERSUCHUNGEN UND
GENEHMIGUNG ZUM ANSCHLUSS, ZUM EINLEITEN UND ABNAHME DER
GRUNDSTUCKSENTWASSERUNGSANLAGE

§ 27
Aufwendungsersatz fir Grundstiuckshausanschlisse
Die beitragsfahigen Aufwendungen nach 8 2 Abs. 2 Nr. 2 umfassen die Aufwendungen im

offentlichen Verkehrsraum fir die Herstellung und Erneuerung einer Anschlussleitung je
Grundstuck bei Mischsystem und zweier Anschlussleitungen je Grundstiick bei Trennsystem.

14


file:///E:/Entgeltsatzung%20Synopse%2004.02.2010.doc%23Inhaltsübersicht
file:///E:/Entgeltsatzung%20Synopse%2004.02.2010.doc%23Inhaltsübersicht
file:///E:/Entgeltsatzung%20Synopse%2004.02.2010.doc%23Inhaltsübersicht
file:///E:/Entgeltsatzung%20Synopse%2004.02.2010.doc%23Inhaltsübersicht
file:///E:/Entgeltsatzung%20Synopse%2004.02.2010.doc%23Inhaltsübersicht
file:///E:/Entgeltsatzung%20Synopse%2004.02.2010.doc%23Inhaltsübersicht
file:///E:/Entgeltsatzung%20Synopse%2004.02.2010.doc%23Inhaltsübersicht
file:///E:/Entgeltsatzung%20Synopse%2004.02.2010.doc%23Inhaltsübersicht
file:///E:/Entgeltsatzung%20Synopse%2004.02.2010.doc%23Inhaltsübersicht
file:///E:/Entgeltsatzung%20Synopse%2004.02.2010.doc%23Inhaltsübersicht
file:///E:/Entgeltsatzung%20Synopse%2004.02.2010.doc%23Inhaltsübersicht
file:///E:/Entgeltsatzung%20Synopse%2004.02.2010.doc%23Inhaltsübersicht
file:///E:/Entgeltsatzung%20Synopse%2004.02.2010.doc%23Inhaltsübersicht
file:///E:/Entgeltsatzung%20Synopse%2004.02.2010.doc%23Inhaltsübersicht

)

®3)

(4)

®)

(6)

1)

)

®3)

(4)

(1)

Die Aufwendungen far die Herstellung und Erneuerung zusatzlicher
Grundstiicksanschlussleitungen, soweit sie innerhalb des 6ffentlichen Verkehrsraumes verlegt
werden, sind in der tatsachlich entstandenen Hohe zu erstatten.

Aufwendungen fir Anderungs- und UnterhaltungsmaRnahmen an Grundstiicksanschliissen,
die von dem Grundstiickseigentimer, den dinglich Nutzungsberechtigten oder dem auf dem
Grundstuck Gewerbetreibenden verursacht wurden, sind in der tatsachlich entstandenen Héhe
zu erstatten.

Erstattungspflichtig ist, wer bei der Fertigstellung, Erneuerung, Anderung oder Unterhaltung
Eigentimer oder dinglich Nutzungsberechtigter des Grundstticks ist.

Vor Durchfihrung der MaRnahme kann eine Vorauszahlung bis zur Hohe der geschétzten
Baukosten verlangt werden.

Der Aufwendungsersatz wird durch schriftlichen Bescheid festgesetzt und einen Monat nach
Bekanntgabe des Bescheides fallig.

§28
Aufwendungsersatz fir Abwasseruntersuchungen

Die Verbandsgemeinde kann fur die Vornahme von Abwasseruntersuchungen nach § 6 der
allgemeinen Entwasserungssatzung der Verbandsgemeinde Aufwendungsersatz von den
Eigentimern und dinglich Nutzungsberechtigten der Grundsticke verlangen, auf denen
gewerbliche oder sonstige Abwasser anfallen, deren Inhaltsstoffe bei Einleitung in das
Abwassernetz die Besorgnis einer Gefahrdung rechtfertigen, insbesondere bei
Uberschreitungen  einer der Richtwerte nach Anhang 2 zur Allgemeinen
Entwasserungssatzung. Soweit der Verbandsgemeinde fur nach § 53 Abs. 3 LWG von der
Abwasserbeseitigungspflicht befreite Anlagen die Pflicht zur Uberwachung (z.B.
Funktionskontrolle und Messung der Ablaufwerte) auferlegt wird, kann diese von den
Nutzungsberechtigten des Grundstickes Ersatz fur die hierdurch bedingten Aufwendungen
verlangen.

Der Aufwendungsersatz bemisst sich nach den Kosten, die der Verbandsgemeinde fir die
Abwasseruntersuchung - insbesondere durch die Inanspruchnahme Dritter - entstehen.

Werden Abwasseruntersuchungen durch Mieter oder Pachter verursacht, so sind diese neben
den Grundstickseigentimern und dinglich  Nutzungsberechtigten  Schuldner des
Aufwendungsersatzes.

Der Aufwendungsersatz wird durch schriftlichen Bescheid festgesetzt und einen Monat nach
Bekanntgabe des Bescheides fallig.
ABSCHNITT: ABWASSERABGABE
§29
Abwasserabgabe fur Kleineinleiter
Die Abwasserabgabe fur Einleiter, die weniger als 8 cbm je Tag Schmutzwasser aus
Haushaltungen und ahnliches Schmutzwasser unmittelbar in ein Gewdasser oder in den

Untergrund einleiten (89 Abs.2 Satz?2 des Abwasserabgabengesetzes), erhebt die
Verbandsgemeinde unmittelbar von den Abgabeschuldnern (Absatz 4).
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(2) Die Abgabe wird nach der Zahl der auf dem Grundstiick wohnenden Einwohner berechnet.
Maf3gebend ist deren Zahl am 30. Juni des Jahres, fir das die Abgabe zu entrichten ist. Der
Abgabenanspruch betréagt je Einwohner im Jahr:

ab 01. Januar 1997 17,90 €

(3) Der Abgabenanspruch entsteht jeweils am 31. Dezember eines Kalenderjahres. Die
Abgabeschuld endet mit Ablauf des Jahres, in dem die Einleitung entfallt und dies der
Verbandsgemeinde schriftlich mitgeteilt wird.

(4) Abgabeschuldner ist, wer im Bemessungszeitraum Eigentimer oder dinglich
Nutzungsberechtigter des  Grundsticks ist.  Mehrere  Abgabenschuldner  sind
Gesamtschuldner.

(5) Die Abgabe ist am 15. Februar des folgenden Jahres féllig, soweit nicht ein spaterer Zeitpunkt
festgesetzt wird.

§ 30
Abwasserabgabe fiir Direkteinleiter

Wird die Abwasserabgabe nicht unmittelbar festgesetzt und wird die Verbandsgemeinde insoweit
abgabepflichtig, so wird diese Abwasserabgabe in vollem Umfang vom Abwassereinleiter

angefordert.
Sie wird einen Monat nach Bekanntgabe der Anforderung fallig.

VI.  ABSCHNITT: INKRAFTTRETEN
§31
Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Verotffentlichung in Kraft.
(2) Gleichzeitig treten aulRer Kraft:
Die Satzung Uber die Erhebung von Entgelten fir die offentliche Abwasserbeseitigung und
uber die Abwélzung der Abwasserabgabe der Verbandsgemeinde Bad Breisig vom
10.12.2012.
(3) Soweit Abgabenanspriche nach den auf Grund von Absatz 2 aufgehobenen Satzungen
entstanden sind, gelten die bisherigen Regelungen weiter.

Bad Breisig, den 17.09.2018 Verbandsgemeindeverwaltung Bad Breisig

Gez. Bernd Weidenbach
(Siegel) Blrgermeister
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Anlage 1 zu 81 Abs. 3

Funktionsbezogene Aufteilung von Kosten und Aufwendungen
Bei der Aufteilung von Investitionsaufwendungen und investitionsabhéngigen Kosten von im
Mischsystem betriebenen Einrichtungsteilen werden folgende Vomhundertsatze zugrunde gelegt:

Kostenstelle Schmutzwasser | Niederschlagswasser
1. biologischer Teil der Klaranlage
einschlieBlich Schlammbehandlung 100 v.H. 0v.H.
2. mechanischer, hydraulisch bemessener Tell
der Klaranlage 50 v.H. 50 v.H.

3. Regenklarbecken und

Regenentlastungsbauwerke 0Vv.H. 100 v.H.
4. Verbindungssammler (doppelter
Trockenwetterabfluss zzgl. Fremdwasser) 50 v.H. 50 v.H.
5. andere Leitungen (Flachenkanalisation)
40 v.H. 60 v.H.

6. Pumpanlagen
P g je nach Zuordnung sind die Vomhundertsétze des hydraulischen

Teils der Klaranlage oder der entsprechenden Leitungen

mafRgebend

7. Hausanschliisse

55 v.H. 45 v.H.

Die von den Kostenstellen nach Satz 1 Nr. 1 bis 3 nicht erfassten sonstigen
Investitionsaufwendungen und investitionsabhangigen Kosten der Klaranlage, insbesondere fir
Grundsticke (einschl. Erwerbskosten, Aullenanlagen, Betriebs- und Wohngebaude,
Energieversorgung, Planung und Bauleitung) sind im Verhaltnis der Investitionsaufwendungen fur
die Kostenstellen nach Satz 1 Nr. 1 bis 3 auf diese oder als selbststandige Kostenstellen auf
Schmutz- und Niederschlagswasser aufzuteilen.

Der Anteil der Entwéasserung von offentlichen Verkehrsanlagen an den Investitionsaufwendungen
und den investitionsabh&ngigen Kosten wird mit 35 v.H. der Aufwendungen und Kosten fir die
Niederschlagswasserbeseitigung angesetzt.

Gemal § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird auf die Rechtsfolgen dieser Bestimmung
hingewiesen, wonach Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften
dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an
gultig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen Uber die Offentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehorde den Beschluss beanstandet
oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegeniber der
Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begriinden
soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in
Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

17



